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Stadt Nürnberg  -  90403 Nürnberg 
 
 

Anschreiben  
an die Erziehungsberechtigten 
 
von ______________________ 
 
 
 
 

Burgstr. 4 
 
Sprechzeiten: 
Montag, Dienstag und Donnerstag 
8.30 - 15.30 Uhr, 
Mittwoch und Freitag 
8.30 - 12.30 Uhr 
oder nach Vereinbarung  
 
Telefonzentrale: (0911) 231 - 0 
E_MAIL: 
gh-kjad@stadt.nuernberg.de 
http://www.gesundheit.nuernberg.de 

U-Bahnlinie 1,11 
Haltestelle Lorenzkirche 
Straßenbahnlinie  
Haltestelle  
Buslinie 36.46.47 
Haltestelle Rathaus 
 
Stadtsparkasse Nürnberg 
BLZ 760 501 01 
Konto 1 010 941 
 
Postbank Nürnberg 
BLZ 760 100 85 
Konto 15-854 

Ihr Schreiben Unser Zeichen Zimmer-Nr. Telefon: 231- Telefax: 231- Datum 

 Ku./Ste. 105 2159 3457 25.6.2007 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
leider sind bei Ihrem Kind innerhalb von 4 Wochen zum zweiten Male Kopfläuse festgestellt worden. 
 
Mit beiliegendem Merkblatt haben wir Sie über die durchzuführenden Maßnahmen bereits informiert, 
offensichtlich hat aber die vorgeschlagene Behandlung bei Ihrem Kind nicht zum gewünschten Er-
folg geführt. 
 
Aus diesem Grund ist gemäß §34 Infektionsschutzgesetz folgendes veranlasst: 
 
1. Bitte führen Sie bei Ihrem Kind unverzüglich die auf dem zweiten Merkblatt aufgeführten 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Kopfläuse durch. Bitte konsultieren Sie anschließend Ihren 
Kinderarzt, der eine Kontrolle des Behandlungserfolges durchführt. 
 

2. Ihr Kind darf die Schule bzw. den Kindergarten/Hort erst nach Vorlage einer ärztlichen Be-
scheinigung über die erfolgreiche Bekämpfung der Kopfläuse betreten. 
 

Für Ihre Mitarbeit zur Aufrechterhaltung der Gesundheit Ihres Kindes und zur Vermeidung einer  
Übertragung der Kopfläuse auf andere danken wir Ihnen sehr. 
 
Der Ausschluss Ihres Kindes vom Besuch der Schule bzw. des Kindergartens/Hortes ist gemäß §34 
Abs. 1 Infektionsschutzgesetz erforderlich.  
Im Interesse Ihres Kindes bitten wir Sie deshalb, möglichst rasch eine entsprechende Bestätigung 
Ihres Arztes vorzulegen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. N. Kurz 
Leiter des Bereichs 
Kinder- und Jugendgesundheit 


